
Satzung über die Gebühren für die Benutzung des Freibades der 
Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm 

vom 08.11.2017 
 
 
Die Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm erlässt aufgrund von Art. 1, Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) in der zum Zeitpunkt des Erlasses gültigen Fassung folgende Satzung: 
 

§ 1 
Gebührenerhebung 

1. Die Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm erhebt für die Benutzung ihres Freibades Eintrittsgebühren und sonstige 
Gebühren (jeweils inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer). 

2. Die Saisonkarten sind zusammen mit allen übrigen Karten an der Badekasse erhältlich. 

3. Gelöste Eintrittskarten werden nicht zurückgenommen. Für abhandengekommene oder nicht benutzte 
Eintritts- oder Saisonkarten werden die Gebühren nicht erstattet. Einzeleintrittskarten sind nur am Tag 
des Erwerbs zum einmaligen Eintritt gültig. Wird der Badebetrieb aus besonderen Gründen 
vorübergehend oder vor Saisonende geschlossen oder eingeschränkt, so können Saisonkarteninhaber 
keine Gebührenentschädigung beanspruchen. 

4. Die Eintrittskarte ist dem Badepersonal auf Verlangen vorzuzeigen oder auszuhändigen. Der Aufenthalt 
im Schwimmbad ist nur Inhabern von Eintrittskarten gestattet. 

5. Beim Verlassen des Schwimmbades erlischt die Gültigkeit einer Einzeleintrittskarte.  

6. Bei Missbrauch der Eintrittskarten kann die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm ein Bußgeld von mindestens 
40,00 € bis höchstens dem doppelten des Eintrittskartenpreises erheben. 

 
§ 2 

Badegebührentarif 

  Saisonkarte Zehnerkarte Einzelein-
trittskarte 

Feierabend- 
karte 

Familien-
einzelkarte 

1. Erwachsene 
-Einzelkarte- 

73,00 € 
68,00 € (im Vorverkauf) 35,00 € 4,50 € 3,00 €  

2. Familien 
mit Kindern bis 18 Jahre 

130,00 € 
120,00 € (im Vorverkauf) -- -- -- 10,00 € 

3. Familien (ein Erwachsener)  
mit Kindern bis 18 Jahre 

105,00 € 
100,00 € (im Vorverkauf) -- -- --  

4. Familien 
mit Kindern bis 18 Jahre,  
wenn ein Kind behindert ist 

65,00 € 
60,00 € (im Vorverkauf) -- -- --  

5. Familien 
mit Kindern bis 18 Jahre, wenn ein  
Erwachsener behindert ist 

82,00 € 
77,00 € (im Vorverkauf) -- -- --  

6. Schüler, Studenten, Azubi, Grund- und  
Ersatzdienstleistende über 18 Jahre 
(nur gegen Vorlage der Nachweise) -
Einzelkarte- 

43,00 € 
40,00 € (im Vorverkauf) 25,00 € 3,50 € 2,00 €  

7. 
 

Kinder und Jugendliche von 3 bis 18 Jahre 
sowie schwerbehinderte Erwachsene -
Einzelkarte- 

28,00 € 
25,00 € (im Vorverkauf) 16,00 € 2,80 € 1,50 € 

 
 
 

8. Schwerbehinderte Kinder und Jugendliche 
von 3 bis 18 Jahre -Einzelkarte- 

18,00 € 
15,00 € (im Vorverkauf) 10,00 € 1,50 € --  

 



  9. Schwerbeschädigte und Behinderte erhalten Saisonkarten gegen Vorlage eines entsprechenden 
Ausweises. Zur Ausstellung von Saisonkarten wird für jede Person, für die die Karte gelten soll, ein 
Lichtbild aus neuerer Zeit benötigt. 

10. Für geschlossene Schulklassen in Begleitung einer Lehrkraft, mit Ausnahme der Grundschulen und der 
Mittelschule der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm, der städtischen Kindertagesstätten, der Montessori Schule 
und der Anna-Kittenbacher-Schule bzw. des Förderzentrums, wird vormittags je Schüler 1,50 € erhoben. 
Nachmittags ist kein Zutritt für Schulklassen möglich. 

11. Für Kinder bis zu drei Jahren in Begleitung Erwachsener wird kein Eintritt erhoben. Für das 3. und die 
weiteren Kinder einer Familie, sofern mindestens drei Kinder noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, wird auf Antrag eine Saisonkarte unentgeltlich ausgegeben. 

12. Die Feierabendkarte wird von Montag bis Sonntag ab 16.45 Uhr ausgegeben. 
 

§ 3 
Sonstige Gebühren 

1. Kabinenmiete für eine Saison 70,00 € 

2. Schreibgebühren für die Neuausstellung 
verlorener Saisonkarten 

10,00 € 

3. Vermietung Strandkorb (pro Tagesausleihe) 4,00 € 

4. Gebühr für Schulklassen (Gebühr pro Schüler) 1,00 €  

5.  Gebühr für Warmduschen (pro Wertmarke) 0,20 € 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Gebühren für die Benutzung des Freibades der Stadt Pfaffenhofen 
a.d.Ilm vom 25.02.2016 außer Kraft. 
 
 
Pfaffenhofen a.d.Ilm, 10.01.2018 
Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm 
 
 
 
 
Thomas Herker 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


